
Jugendstrafrecht Entscheidungen

Entwicklung des Heranwachsenden abgewogen worden ist.
Die Urteilsausf�hrungen lassen nicht erkennen, dass das LG
dem Erziehungsgedanken Bedeutung beigemessen hat (vgl.
Senat, Beschl. v. 22.04.2015 – 2 StR 503/14, NStZ 2016,
105 [= StV 2016, 780]). Es hat alleine auf das Tatunrecht ab-
gestellt und nur Strafzumessungserw�gungen aus dem allg.
Strafrecht genannt. Die verh�ngte Einheitsjugendstrafe hat es
deshalb als »tat- und schuldangemessen« bezeichnet. Unter er-
zieherischen Gesichtspunkten h�tte es zum Beispiel – ggf. –
auf eine positive Entwicklung eingehen m�ssen, die der Ange-
kl. seit der Tat genommen hat (vgl. Senat, Beschl. v.
04.12.2012 – 2 StR 376/12, StV 2013, 758). An derartigen
Erw�gungen zum Erziehungsbedarf fehlt es in den Urteils-
gr�nden. [...]

Strafrahmen der Jugendstrafe f�r sexuellen
Kindesmissbrauch
JGG § 18 Abs. 1; StGB §§ 176 Abs. 1, 176a Abs. 2 Nr. 1

Die Qualifikation der Tat eines zur Tatzeit Jugendlichen
zum Verbrechen gem. § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB scheidet
aus, weshalb nur ein Vergehen gem. § 176 Abs. 1 StGB
angenommen werden kann, wof�r der Strafrahmen des
§ 18 Abs. 1 S. 1 JGG gilt.

BGH, Beschl. v. 26.10.2016 – 2 StR 214/16 (LG Hanau)

Aus den Gr�nden: [1] Das LG hat den Angekl. unter Freispre-
chung im �brigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in
5 F�llen zu einer Einheitsjugendstrafe von 2 J. 3 M. verurteilt. Ge-
gen die Verurteilung richtet sich die Revision des Angekl. mit der
Sachr�ge. Das Rechtsmittel hat [einen Teilerfolg].

[2] Der Schuldspruch ist rechtsfehlerfrei, jedoch hat der Strafaus-
spruch keinen Bestand.

[3] Das LG ist von einem Strafrahmen der Jugendstrafe ausge-
gangen, der von 6M. bis zu 10 J. reiche. Das trifft nicht zu. Das
Mindestmaß der Jugendstrafe bei Jugendlichen betr�gt 6 M.,
das H�chstmaß 5 J. (§ 18 Abs. 1 S. 1 JGG). Nur wenn es sich
bei der Tat um ein Verbrechen handelt, f�r das nach dem allg.
Strafrecht eine H�chststrafe von mehr als 10 J. Freiheitsstrafe
angedroht ist, betr�gt das H�chstmaß 10 J. (§ 18 Abs. 1 S. 2
JGG); ein solcher Fall liegt nicht vor. Der Angekl. war zur Tat-
zeit nicht vollj�hrig; eine Qualifikation seiner Taten zum Ver-
brechen gem. § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB scheidet daher aus.
Deshalb hat dasLG zutreffend nurVergehen gem. § 176Abs. 1
StGB angenommen. Daf�r gilt der Strafrahmen des § 18
Abs. 1 S. 1 JGG, den das LG in den Urteilsgr�nden zwar zu-
treffend benannt, aber fehlerhaft beziffert hat. [...]

Bemessung der Jugendstrafe wegen
Schwere der Schuld
JGG § 18 Abs. 2, §§ 17, 105; StPO § 267

1. Die Bemessung der Jugendstrafe erfordert, das Ge-
wicht des Tatunrechts gegen die Folgen der Strafe f�r
die weitere Entwicklung des (hier: heranwachsenden) An-
geklagten abzuw�gen.

2. Auch bei einer wegen der Schwere der Schuld verh�ng-
ten Jugendstrafe bemisst sich ihre H�he vorrangig nach

erzieherischen Gesichtspunkten; die Urteilsgr�nde m�s-
sen daher in jedem Fall erkennen lassen, dass dem Erzie-
hungsgedanken die ihm zukommende Beachtung ge-
schenkt worden ist.

BGH, Beschl. v. 05.04.2017 – 1 StR 76/17 (LG N�rnberg-F�rth)

Aus den Gr�nden: [1] Das LG hat den Angekl. wegen versuch-
ten schweren Raubes in Tateinheit mit gef�hrlicher K�rperverlet-
zung zu einer Jugendstrafe von 3 J. verurteilt. Die hiergegen gerich-
tete, auf die Verletzung formellen und materiellen Rechts gest�tzte
Revision des Angekl. hat [einen Teilerfolg].

[2] Die �berpr�fung des Urt. aufgrund der Revisionsrechtfertigung
hat zum Schuldspruch und in Bezug auf die Verh�ngung einer Ju-
gendstrafe keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angekl. ergeben.
Insbes. hat das LG rechtsfehlerfrei dargelegt, dass wegen der Schuld-
schwere die Verh�ngung von Jugendstrafe erforderlich ist. Die Er-
w�gungen der JugK zur H�he der verh�ngten Jugendstrafe halten
hingegen revisionsrechtlicher Nachpr�fung nicht stand, da sie nicht
den Anforderungen des § 18 Abs. 2 JGG entsprechen. Der GBA
hat hierzu ausgef�hrt:

»Auch bei einer wegen der Schwere der Schuld verh�ngten
Jugendstrafe ist gem. § 18 Abs. 2 JGG die H�he der Strafe so
zu bemessen, dass die erforderliche erzieherische Einwirkung
m�glich ist. Grunds�tzlich ist zwar die in den gesetzlichen
Regelungen des allg. Strafrechts zum Ausdruck gelangende
Bewertung des Ausmaßes des in der Straftat hervorgetretenen
Unrechts auch bei der Bestimmung der H�he der Jugend-
strafe zu ber�cksichtigen. Keinesfalls darf aber die Begr�n-
dung wesentlich oder gar ausschließlich nach solchen Zu-
messungserw�gungen vorgenommen werden, die auch bei
Erwachsenen in Betracht kommen. Die Bemessung der Ju-
gendstrafe erfordert vielmehr von der JugK, das Gewicht des
Tatunrechts gegen die Folgen der Strafe f�r die weitere Ent-
wicklung des Heranwachsenden abzuw�gen. Denn auch bei
einer wegen der Schwere der Schuld verh�ngten Jugendstrafe
bemisst sich ihre H�he vorrangig nach erzieherischen Ge-
sichtspunkten. Die Urteilsgr�nde m�ssen daher in jedem
Fall erkennen lassen, dass dem Erziehungsgedanken die
ihm zukommende Beachtung geschenkt worden ist (st.
Rspr., vgl. z.B. BGH, Beschl. v. 19.04.2016 – 1 StR 95/16,
juris). Zwar kommt bei Angekl., die zum Zeitpunkt der Ver-
urteilung seit Jahren erwachsen sind, dem Erziehungsgedan-
ken bei der Bestimmung von Art und Dauer einer Sanktion
nur noch ein geringes Gewicht zu (vgl. die von der Kammer
zit. Entscheidung des BGH v. 20.08.2015 – 3 StR 214/15,
NStZ 2016, 101 f. f�r einen zum Zeitpunkt des Urt. gute 23
1/2 J. alten Angekl.). Zum einen war der Angekl. (...) indes bei
Urteilserlass noch nicht einmal seit 4 M. 21 J. alt. Zum an-
deren hat die Kammer im Rahmen der�Strafzumessung i.e.S.�
(...) ausschließlich Umst�nde ber�cksichtigt, die auch bei Er-
wachsenen in den Blick genommen werden m�ssten und gar
keine Erw�gungen zu erzieherischen Gesichtspunkten oder
dazu angestellt, welche Folgen die gegen den Angekl. ver-
h�ngte Jugendstrafe f�r dessen weitere Entwicklung haben
wird. Damit hat das Gericht den Erziehungsgedanken noch
nicht einmal mit geringem Gewicht in seine Entscheidung
einfließen lassen. Er�rterungen zu erzieherischen Gesichts-
punkten und den Auswirkungen der Strafe dr�ngten sich an-
gesichts der Feststellungen des Gerichts zu den pers�nlichen
Verh�ltnissen des Angekl. aber auf: Der Angekl. ist nicht vor-
bestraft, steht nach abgeschlossener Berufsausbildung in
einem festen Besch�ftigungsverh�ltnis als Trockenbauer,
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lebt in geordneten privaten Umst�nden und strebt den Meis-
tertitel in dem von ihm ausge�bten Handwerksberuf an
(...).«

[3] Dem schließt sich der Senat an und hebt den Strafausspruch
insgesamt auf. Einer Aufhebung der Feststellungen bedarf es nicht,
weil sie rechtsfehlerfrei getroffen worden sind. Das neue Tatgericht
kann erg�nzende Feststellungen treffen, die zu den bisherigen nicht
in Widerspruch stehen.

Bildung der Einheitsjugendstrafe

JGG § 31 Abs. 2

1. Bei Anwendung von § 31 Abs. 2 JGG wird nicht ledig-
lich die Strafe, sondern das Urteil in die Bildung der Ein-
heitsjugendstrafe �bernommen. Dabei hat der Tatrichter
eine neue, selbst�ndige, von der fr�heren Beurteilung un-
abh�ngige einheitliche Rechtsfolgenbemessung f�r die
fr�her und jetzt abgeurteilten Taten vorzunehmen.

2. Ist in der einzubeziehenden Entscheidung bereits eine
fr�here Entscheidung einbezogen worden, sind s�mtliche
Entscheidungen unter Neubewertung zur Grundlage
einer einheitlichen Sanktion zu machen

3. Steht die aktuell abzuurteilende Tat nicht in einem en-
gen zeitlichen und situativen Zusammenhang mit den Ta-
ten der einbezogenen Urteile und betrifft einen g�nzlich
anderen Tatvorwurf, so ist eine differenzierte Bewertung
der verschiedenen Straftaten des Angeklagten angezeigt,
was zur Strafmilderung f�hren kann.

BGH, Beschl. v. 16.11.2016 – 2 StR 316/16 (LG Stralsund)

Aus den Gr�nden: [1] Das LG hat den Angekl. P. wegen beson-
ders schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von 3 J. und den An-
gekl. M. unter Einbeziehung »der Strafe« aus einer anderen Verur-
teilung wegen desselben Tatvorwurfs zu einer Einheitsjugendstrafe
von 3 J. 6 M. verurteilt. Die hiergegen gerichteten Revisionen ha-
ben jeweils im Strafausspruch Erfolg [...].

[2] 1. Der Strafausspruch hinsichtlich des Angekl. P. begegnet
durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Das LG hat zu seinen Las-
ten ber�cksichtigt, dass er bei der Begehung der Tat das Messer bei
sich gef�hrt und damit das Tatopfer bedroht habe. Damit be-
schreibt es allein den Tatvorwurf des besonders schweren Raubes
gem. § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB. Dies verst�ßt gegen § 46 Abs. 3
StGB und f�hrt zur Aufhebung des Strafausspruchs, da der Senat
nicht ausschließen kann, dass das Tatgericht ohne Ber�cksichtigung
dieses Umstands zu einer geringeren Strafe gelangt w�re.

[3] 2. Auch der Strafausspruch hinsichtlich des Angekl. M.
h�lt rechtlicher Nachpr�fung nicht stand. Es ist zwar nicht zu
beanstanden, dass die JugK die Verh�ngung einer Jugendstra-
fe gegen den Angekl. f�r erforderlich erachtet hat. Sowohl
sch�dliche Neigungen wie auch die Schwere der Schuld hat
das LG rechtsfehlerfrei angenommen. Hingegen begegnen
die Ausf�hrungen zur H�he der Einheitsjugendstrafe durch-
greifenden rechtlichen Bedenken. Die JugK hat diese – wie
sich dem Tenor der angefochtenen Entscheidung entnehmen
l�sst – »unter Einbeziehung der Strafe aus dem Urteil des AG
Stralsund – Zweigstelle Bergen – v. 14.01.2016 (...)« gebildet.
Dies ist rechtsfehlerhaft.

[4] Bei Anwendung von § 31 Abs. 2 JGG wird nicht ledig-
lich die Strafe, sondern das Urt. in die Bildung der Einheits-
jugendstrafe �bernommen. Dabei hat der Tatrichter eine

neue, selbst�ndige, von der fr�heren Beurteilung unabh�ngi-
ge einheitliche Rechtsfolgenbemessung f�r die fr�her und
jetzt abgeurteilten Taten vorzunehmen (BGHR JGG § 31
Abs. 2 Einbeziehung 4, 5). Ist – wie hier – in der einzubezie-
henden Entscheidung bereits eine fr�here Entscheidung ein-
bezogen worden, sind s�mtliche Entscheidungen unter Neu-
bewertung zur Grundlage einer einheitlichen Sanktion zu
machen (BGHR JGG § 31 Abs. 2 Einbeziehung 7). Daran
fehlt es hier. Das LG hat zwar im Rahmen der konkreten
Strafbemessung ber�cksichtigt, dass der Angekl. erheblich
vorbestraft ist und unter laufender Bew�hrung stand. Es hat
auch einleitend – ohne n�here Erl�uterung, und im Wider-
spruch zur Tenorierung – das »Urteil« des AG Stralsund
– Zweigstelle Bergen – v. 14.01.2016 einbezogen. Gleichwohl
lassen die Ausf�hrungen der JugK besorgen, dass sie sich der
Notwendigkeit, eine neue, selbst�ndige Bewertung aller fr�-
her und jetzt abgeurteilten Taten vornehmen zu m�ssen,
nicht bewusst war. Die Strafzumessungserw�gungen bezie-
hen sich lediglich auf die jetzt neu abzuurteilende Tat. Eine
Auseinandersetzung mit den fr�heren Entscheidungen und
ihrer Bedeutung f�r den Erziehungsbedarf l�sst sich den Ur-
teilsgr�nden nicht entnehmen. Die »Einbeziehung« des Urt.
des AG Stralsund v. 14.01.2016 erfolgt lediglich formelhaft
und erfasst zudem – obwohl geboten – auch nicht die in die
genannte Entscheidung einbezogene fr�here Verurteilung
des AG Stralsund – Zweigstelle Bergen – v. 26.08.2014.

[5] Der Senat kann – entgegen der Ansicht des GBA – nicht
ausschließen, dass der Strafausspruch auf dem dargelegten
Rechtsfehler beruht. Zwar ergibt sich aus den Ausf�hrungen
der JugK ein erheblicher Erziehungsbedarf des Angekl., doch
ist nicht von vornherein auszuschließen, dass bei der gebote-
nen Gesamtw�rdigung der nach § 31 Abs. 2 S. 1 JGG ein-
zubeziehenden Vorahndungen auf eine geringere als die aus-
gesprochene Einheitsjugendstrafe erkannt worden w�re. Dies
gilt insbes. vor dem Hintergrund, dass die jetzt abgeurteilte
Tat nicht in einem engen zeitlichen und situativen Zusam-
menhang mit den Taten der einbezogenen Urt. steht, auch
einen g�nzlich anderen Tatvorwurf betrifft und deshalb eine
differenzierte Bewertung der verschiedenen Straftaten des
Angekl. angezeigt gewesen w�re.

Nachtr�gliche Gesamtstrafe und
Z�surwirkung bei Jugendstrafe

StGB § 55; JGG § 32

Nur solchen Urteilen kommt Z�surwirkung zu, auf die § 55
StGB Anwendung findet und mit deren Strafen eine Ge-
samtstrafe gebildet werden kann, also nicht bei Verurtei-
lung zu Jugendstrafe wegen der bei getrennter Aburtei-
lung rechtlich ausgeschlossenen Gesamtstrafenbildung.

BGH, Beschl. v. 22.11.2016 – 4 StR 466/16 (LG Magdeburg)

Aus den Gr�nden: [1] Das LG hat den Angekl. wegen unerlaub-
ten Handeltreibens mit Btm zu der Freiheitsstrafe von 1 J. 3 M.
verurteilt. Hiergegen wendet sich die Revision des Angekl. mit einer
Verfahrensbeanstandung und der R�ge der Verletzung materiellen
Rechts. Das Rechtsmittel hat [einen Teilerfolg].

[2] Der Strafausspruch h�lt einer rechtlichen Pr�fung insoweit
nicht stand, als das LG von der Bildung einer nachtr�glichen Ge-
samtstrafe abgesehen hat.
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